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Redaction: das Landrathsamt. — Expedition: Werner'sche Buchdruckerei. 18 «3
Verfügungen und Bekunntinnchnugen des Landrath».

M 1. In unserer Circular-Verfügung vom 13. Januar d. I. (Nr. 1743/12 0 III) haben wir 
darauf hiugewiesen, daß nach der ausdrücklichen Bestimmung des tz 6 der Klassensteuer-Veranlagnngs-Jn- 
struction vom 8. Mai 1841 nur solche Schulden berücksichtigt werden dürfen, welche nachgewiesen sind und 
auf die Leistungsfähigkeit des Schuldners einen sichtlich nachtheiligen Einfluß üben; wir haben dabei be
stimmt, daß der Schulden-Nachweis zu führen sei durch den neuesten amtlich beglaubigten Auszug aus dem 
Hypothekenbnche resp, durch amtlich bescheinigte Quittungen über die gezahlten Schuldzinscn. Was die 
Hvpothckcnbuch-Anszüge betrifft, so wird deren Beschaffung den Ceusiten in der Regel Kosten verursachen, 
außerdem würden solche Hypothckenbuch-Auszügc in den, vielleicht nickt selten verkommenden Fällen, nicht 
den beabsichtigten Zweck erfüllen, in denen Schuldposten durch Zurückzahlung des Kapitals, durch Erbschaft 
u. s. w. getilgt sind, die Löschung aber ans irgend einem Grunde unterlassen worden ist; endlich kommt in 
Betracht, daß nicht bloß hypothekarische Schulden auf die Leistungsfähigkeit eines Censiten einen sichtlich 
nachtbeiligen Einfluß üben können, sondern auch andere Schulden, welche nicht durch Hypothckenbestellung 
versichert sind. Aus diesem Grunde ist künftig von der Forderung eines Hvpothekenbuch-Auszuges ganz 
Abstand zu nehmen. — Aulangcnd sodann die Quittungen, so wird durch dieselben der Nachweis der 
Schulden in der Regel auck dann geführt' werden können, wenn diesen Quittungen die oben beregte amt
liche Bescheinigung ihrer Nichtigkeit mangelt, und da überdies derartige Bescheinigungen fast stets nur mit 
großen Schwierigkeiten zu erlangen sein werden, auch die zur Prüfung und Entscheidung der Reklamationen 
nnd Rekurse eingesetzten Commissionen und Behörden wohl in den meisten Fällen im Stande sein werden, 
zn beurtheilen, ob eine vorgclegte Zinsen-Quittuug als richtig anzunehmen ist, so sind von den Reklamanten 
und Rekurrente», denen die Führung des Beweises der behaupteten Stcucrübcrbürdung obliegt, künftig nicht 
mehr amtlich bescheinigte, sondern nur einfache Quittungen über die am letzten Zinstermin gezahlten Zinsen 
zu verlangen. Dagegen haben die zur Erörterung der Reklamationen und Rekurse berufenen Commissionen 
und Behörden die Verpflichtung, iu ihren Gutachten ihre etwaige» Bedenken gegen die Glaubwürdigkeit der 
producirteu Quittungen ausdrücklich auszusprcchen.

Sollte in einzelnen Fällen den genannten Commissionen und Behörden das Borbandenscin der von 
einem Reklamanten oder Rckurreutcn angegebenen Schulden, sowie die Höhe und der Zinsfuß derselben aus 
eigener Wissenschaft genau bekannt und die Glaubwürdigkeit des Schuldners außer allem Zweifel sein, so 
kaun ausnahmsweise von der Beibringung der Zinken-Quittungen ganz Abstand genommen werden, jedoch 
sind dann iu den Gutachten stets die dafür sprechenden Gründe anzugeben.

Schließlich heben wir noch hervor, daß bei der Einschätzung zur Klassensteuer von dem Censiten nicht 
die Beibringung eines Sckuldcn-Nachweises zu fordern ist; es mnß vielmehr den Einschätzungs-Commissionen, 
sofern sie bei der Veranlagung eines Censiten die Verpflichtung zur Zahlung von Schuldzinsen berücksichtigen 
zu müssen glauben, die Pflicht auferlegt werden, durch eine kurze Bemerkung in der Klassensteuer-Rolle an
zugeben, aus welchem Grunde sie die Ueberzeugung von dem Vorhandensein der Schulden, resp, der ange
nommenen Höhe derselben gewonnen haben.

Der Inhalt der vorstehenden Verfügung ist in derselben Art den Betheiligten bekannt zu machen, 
wie dies bei der Circnlar-Verfügur.g vom 13. Januar d. I. geschehen ist.

Marieuwerder, den 28. April 1863.
Königliche Regierung, 

Abtheilung für direkte Steuern, Dvmaineu nnd Forsten
Vorstehende Verfügung theile ich im Verfolg meiner Verfügung vom 2. Februar c. (Kreisbl. No. 6) 

zur Kcnntnißnahme und Beachtung mit.
Stuhm, den 16. Mai 1865.

.N 2. Häufig kommt der Fall vor, und mit dem täglich mehr erleichterten Verkehre immer häufiger, 
daß Funde von Münzen und andern antiquarisch der Erhaltung werthen Gegenständen gleich bei ihrer 
Auffindung zerstreut oder au die nächsten Unterhändler verkanft werden, um dann nicht selten, wenn die 
Hoffnung auf größere» Gewinn getäuscht ward, oder die Furcht, von dem Eigenthümer des Bodens in An
spruch genommen zu werden, erwacht, in den Schmelztiegel zu wandern, und so, ganz abgesehen von der 
Ergänzung der Sammlungen, der wissenschaftlichen Verwerthung für die Archäologie und Vaterlandskunde 
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entzogen zn werden. — Um diesem Uebelstande, soviel von meiner Seite geschehen kann, abzuhelfen, erkläre 
ich hiermit, daß die Finder bei Einsendung des Fundes an die Königlichen Museen mit Sicherheit darauf 
rechnen können, jedenfalls den vollen Metallwerth und nach Maßgabe der Bedeutung und Seltenheit der 
Gegenstände einen angemessenen, höheren Werth zu erhalten, welcher nach erfolgter Einigung sofort aus
gezahlt wird. — Wenn öffentliche Sammlungen der Provinz die Mittel haben, den Ankauf des Fundes 
m einem gegebenen Falle zu sichern, so werde ich gegen dieselben gern zurücktreten, und in diesem Falle 
nur wünschen, der allgemeinen Uebersicht wegen eine Notiz über denselben zu erhalten.

Berlin, den 8. April 1865.
Der General-Director der Königlichen Museen, von OUorg. 

Vorstehende Bekanntmachung wird hierdurch den Kreis-Eingesessenen mitgctheilt.
Stuhm, den 16. Mai 1865.

3. Obwohl wir bereits in unserer Bekanntmachung vom 16. April 1851 darauf hingewieseu haben, 
daß des Königs Majestät mittelst Allerhöchster Kabinets-Ordre vom 8. Juni 1848 unter Aufhebung der we
gen des landesherrlichen Pathengeschenkeö für Elrern von sieben Söhnen ergangcneu Erlasse zu bestimmen 
geruht haben, daß dasselbe ferner nicht gezahlt werden soll, so gehen doch noch immer Gesnche nm Ver
leihung desselben ein. — Indem wir die allegirte Allerhöchste Bestimmung hierdurch wiederholt in Erinnerung 
bringen, machen wir bekannt, daß in Zukunft derartige an uns gelangende Gesuche unbeantwortet bleiben werden.

Marienwerder, den 8. März 1865.

Königliche Regierung; Abthl. des Innern.
Vorstehende Bekanntmachung wird hierdurch zu öffentlichen Kenntniß gebracht. 

Stuhm, deu 19. Mai 1865.

4. Der zeitige Aufenthalt des bisher in Lichtfelde wohnhaft gewesenen Knechtes Johann Birk 
ist zn erfahren nöthig. — Derjenige Ortsvorstand, in dessen Bezirk sich derselbe aushalten sollte, wolle da
von sogleich hierher Anzeige machen.

Stuhm, den 13. Mai 1865.

5. Der jetzige Aufenthalt der unverehelichten Wilhelminc Kollweß ist zu wissen nöthig. — 
Derjenige Ortsvorftanb, in depen Bezirk sich dieselbe aufhalten sollte, wolle davon sogleich hierher Anzeige 
machen; Stuhm, ncn 13. Mai 1865.

M 6. Der hinter dem Hänsling Johann Jacob Januschewski unterm 6. d. M. von der Dircction 
der Königl. Zwangsanstalten zu Graudenz erlassene Steckbrief ist durch die Wiederergrcifnug des Juculpateu 
erledigt. Slnhm, den 12. Mai 1864.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Die Ortsbehördcn der in der nachfolgenden Repartition aufgeführten, znr Kirche nach Pestlin ein- 

gepfarrten Ortschaften werden aufgcfordert, die rcpartirten Bau- rc. Beiträge auf die Hufenbesitzer zu sub- 
repartiren, einzuziehen und in 14 Tagen an den katholischen Kircheuvorstand, zn Händen des Herrn 
Marrer Wittkowski, abznführen.

Stuhm, den 13. Mai 1865. Königl. Domainen-Nent-Amt.
Repartition

' der von der katholischen Psarrgemeinde zu Pestlin zum Reparaturbau der dortigen Kirche, Ankauf von Dachziegeln und Zahlung 
der Feuerkassengelder aufzubringenden Beiträge.

N a m e n Landbesitz der Haben zu den 7 Schwolauersclde . . 1 — — 12 —
kath. Hufenbe Baukosten 8 Gr. Schardau . . 1 19 — 16 — —

L sitzer n. cul.M. aufzubringen. 9 Pulkowitz .... 19 25 7 29 —..
s- Ortschaften. Hufen. Morg. Thlr. sgr pf. 19 Kollosomp .... 16 29 6 24 —.

1 Cyguß ........................ 24 — 9 29 — 11 Zieglcrshuben . . 4 29 1 28 —

2 Sadluken .... 12 — » 4 25 — 12 Portschweiten . . . 26 19 19 18 —

3 Gr. Ramsen . . . — 4 1 — 13 Kgl. Neudorf . . 18 15 7 14 - "

Kl. Ramsen . . 8 — 3 6 — 14 Pr. Damerau . . 16 15 6 29 —

4 Michvrowo . . . 15 15 6 7 — 15 Pestlin........................ 28 — 11 9 —

8 Mirahuen .... 19 — 7 19 — 16 Vorw. Rchhof . — 25 — 19 —

6 Wilczewo und Kl. Summa . . 249 5 199 15 —
Baumgarth 27 — 19 27 —

Die unten genannten Ortschaften: Rudnerwcide, Kl. Schardau, Tragheimerweide, Zwanzigerwcide, 
Montauerweide und Schwcingrube, denen der diesjährige Krautungs-Plan der Wasserleitung, in einem Exemplar 
des Kreisblatts des Königl. Landraths-Amts zu Marienwerder enthaltend, per Couvert zugesandt worden, 
werden aufgesordert, in dem festgesetzten Termin die Krautung vorschriftsmäßig zn bewirken und haben die 
OrtSschulzen strenge darauf zu halten, daß die Arbeiten rechrzeitig und ordnungsmäßig ausgeführt werden.

Stuhm, den 16. Mai 1865. Königl. Domainen-Rent-Amt.

Die Dicnstmagd Cathariue Frohwerkh welche beim Hofbesitzer Siemund in Klackendorf im Dienst 
steht, hat denselben am 11. d. Mts. heimlich verlassen. — Es wird daher ersucht, aus die rc. Frohwerk 
ru vigilireu, sie im Betretuugsfalle anzuhalten und hierher zu dirigiren.

Marienburg, den 16. Mai 1865. Königl. Domainen-Rent-Amt.
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Privat »zeige ir.

Am 22. d. Mts. werden wir unsere Trink - Anstalt eröffnen und in derselben in 
den Morgenstunden von 6 bis 8 Uhr alle gebräuchlichen kalten und warmen Mineral
wässer, wie auf vorherige Bestellung auch Molken und Mileh verabreichen lassen. 
Anmeldungen für die betreffenden Brunnenkuren erbitten einen Tag vor Beginn derselben in 
unserer Anstalt, Neugarten 31. — Sämmtliche Mineralwässer sind stets in frischer Füllung 

'auf Flaschen vorräthig; desgleichen die gebräuchlichen Badesalze, als: Seesalz, Kreuznacher 
Mutterlaugensalz, Rchmer und Wittekinder Badesalz und Colberger Svolsalz aus der rühm
lichst bekannten Soolbade-Anstalt des Herrn Dr. Behrend.

Danzig, den 8. Mai 1865. vr. Solinger L liaeliler.

Den geehrten Herren Besitzern theile ergebenst mit, daß ich meinen Wohnsitz 
von Stuhm nach Marienburg (vi8-rr-ri8 dem Gehrmann'schen Hotel) verlegt 

habe und daselbst das Getreidegeschäft fortführen werde »ermann koelun.

Die Speciell-Agentur der Feuer- und Lebens-Vcrsicherungs-Gesellschaft 
„Rvyal" für Stuhm und Umgegend werde ich auch hier ferner beibehalten 

und bitte Anträge mir entweder brieflich oder mündlich mitzutheilen.
Marienburg, den 16. Mai 1865. Ilerrmann kvrdm,

Special-Agent der „Royal."

l Nicht Schwindel, sondern Wahrheit:
Seit geraumer Zeit litt ich an großer Magenschwäche und Verschleimung, welche Uebel noch 

durch Stuhlverstopfung uud öftcru Blutandrang nach dem Kopfe wahrhaft unerträglich wurden, 
z Durch mehrwöchentlichen regelmäßigen Gebrauch des bekannten

z L. W. Egers'schen Fenchel-Honig-EMcts 
wurde ich von meinen Leiden vollständig befreit, was ich hiermit wahrbeilsgctrcn bestätige.

? Breslau, 7. März 1865. M. Tichauer, Kaufmann.

Man hüte sich vor dem elenden Nachahmungsschwindel 
und achte genau darauf, daß jede Flasche mein Siegel, so wie mein Etiquette nebst meinem 

j Facsimile trägt und entweder von mir selbst bezogen ist oder aus den allein berechtigten Nieder- 

^en bei ^601160 lN Stuhm.
; Nerrerrsbi in Christbnrg. Nnrbrntin in Lichtselde.

L. w. Eqers in Messergasse

-Sr

vo nsb^eia w Ic8i6Kaoni ^Vornsra w Lrtumio:
Daniel lF08^0änr8lei6 napi8ane 61a >v1o8ciaö8icickr A08po6arr^ prrer 

lKna«6K0 1.^8llovvsIri6Ko. — Oona I 8^0.
nieirtorzsoli ävriot^ell. ?i8ino poLmiootno ^utoolri ll8iarsc2lli: diaborowstw» 

61a Lltocinie^. — 6oua 4 8^0.

DMA Da die Wetterpropheten dieses Jahr sehr viel Hagel prophezeien, so empfehle 
ich den Herren Landwirthen die reeUe und älteste Neue Berliner Hagel-Ver° 

sicherungs-Gesellschaft. Die Prämie für Halmfrüchte ist für dieses Jahr 20 Sgr. pr. Hun«
dert Thaler, ohne Vorschuß. C. Rannenderg, Agent.

Circa 100 Scheffel blaue Eß-Kartoffeln sind zu verkaufen in Montken.

Nachstehende Gesetzbücher sind bei I. Werner vvrräthig. 
Derfassungsurkuude für den Preußischen Staat und

Gesetz über Ansatz und Erhebung der Gcrichts- 
kosten rc. — Preis 3 sgr.

Mühlen-Ordnung für den Preuß. Staat, nebst Wage- 
Tabellen. — 7 sgr. 6 ps.

Schulgesetze für den' Preuß. Staat. — 2 sgr. 6 pf.
Das Holzdicbstahls-Gesetz. — 2 sgr. 6 pf.
Städteordnung f. d. Preuß. Staat.— 2 sgr. 6 pf.
Das Jagd-Polizei-Gesey. — 2 sgr. 6 pf.

Gemeinde-Ordnung und Kreis-, Bezirks- und Pro- 
vinzialordnung, nebst dem Gesetz über die Polizei« 
Verwaltung. — 2 sgr. 6 ps.

Allgemeine Gewerbe-Ordnung. — 2 sgr. 6 pf.
Das Strafgesetzbuch. — 2 sgr. 6 pf.
Die Feld-Polizei-Ordnung. — 2 sgr. 6 pf.
Die Gesinde-Ordnung. — 2 sgr. 6 pf.
Die Landgemeinde-Verfassungen und die ländlichen 

Ortsobrigkeiten rc. rc. — 2 sgr. 6 pf.
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Bestätigung.
Dem Erfinder und Bereiter des R. F. Danbitz'fchen Kräuter-Liqueurs 

Herrn Apother R. F. Daubitz in Berlin.
Nachdem ich die verschiedensten Bersuche gemacht, um mich von einem bösen Hämorrhoidalleiden, 

2>5 verbunden mit großen Krenz- und Brustschmerzen, zu befreien, gebrauchte ich den schon im hiesigen 
V Lokalblatt vielfach angezeigten Kräuter-Liqueur von Herrn R. F. Danbitz in Berlin.— Ich eilt- 

nahm nnn von dem Inhaber der hiesigen Niederlage Herrn Bernbeck 4 große Flaschen s 1 Thlr.,

«0»

' S

und nachdem ich dieselben vorschriftsmäßig verbraucht, war ich von meinem Hämonhoiballeiden, von 
dem ich zu Zeiten so fürchterlich geplagt worden, gänzlich befreit.

Nicht Eigennutz oder sonstiges Interesse, sondern Menschenpflicht bewegt mich, dies der Oeffent- 
lichkeit zu übergebcn, und empfehle Allen den sich bei mir so vorzüglich bewährten R F. Danbitz'fchen 
Kräuter-Liqucur. Glaser,

Friedrichshos bei Landsberg a. W., den 4. März 1865. Gutsbesitzer.
R Anmerkung. Antorisirte Niederlagen des von dem Apotheker R. F. Daubitz in Berlin
H bereiteten R. F. Daubitz schon »Kräuter-Kiqneuk bci:

A «I. in Stuhm.
War^enlm in Lichtfelde. verrerrslti in Christbnrg. ?

Dachpappen, Chamott-Steine, 
Portl. Cement, Kientheer j 
Steinkohlentheer und Kalk ! Tonnen 

ist stets zu haben bei Wcr^kwsbli in Chriftburg.

In Zankend ors bei Christburg sind 200 Schock Deckrohr verkäuflich.
Das Dominiuin.

Galanterie- und Lederwaaren, als: Zeitungsmappen, Handschuh- 
kasten, Necessaires, Brieftaschen, Geldtäschchen rc., sowie seine und ge
wöhnliche Porzellan- und Glaswaaren, Nippsachen rc. empfiehlt billigst 

L. Uerner.
In Mothalen sind 250 Schafe, theils Mütter, theils Hammel, zum Verkauf; 

Abnahme nach der Schur. — Klafter Holz, Stubben und Strauch, sowie Schneidehölzer 
sind noch zu haben.

350 Scheffel gute durchgesammelte Kartoffeln sind zu haben in Altkirch bei Posilge.

Karten des Kreises Stuhm, a 7ä Sgr., empfiehlt I. Werner.
Ein Ochse, der sich zum Fettmachen eignet, ist zu verkaufen in Montken.

Kleesaamen, Wicken und Gyps empfiehlt billigst
Arltgsohn in Marienburg.

Zur Erlernung des Zimmer- oder Maurer-Handwerks können sich noch 
junge Leute melden bei A. Hildebrandt,

Christburg, den 10. Mai 1865. Zimmer- und Maurermeister.

LE" Brauchbare Zimmerleute 
finden dauernde Beschäftigung bei GörKe, Zimmermeister in Christburg.

Auch werden daselbst Zimmerlehrlinge angenommen.

Für eine Glaserei und Glashandlung in Marienwerder wird ein Lehrling gesucht. 
Nähere Auskunft ertheilt die Expedition d. Bl.

Ein verheiratheter Schäfer kann sogleich eine Stelle erhalten in Montken bei Rehhof.

Marktpreise.
Stuhm, 19. Mai. Weizen 60—75 sg., Roggen 40—44 sg., Gerste 30—35 sg., Hafer 26—30 sg., weiße Erbsen 50—55 sg. 
Glving, 17. Mai: Weizen 45—68 sgr., Roggen 36—42 sgr., Gerste 28—33 sgr., Hafer 23—29 sgr., weiße Erbsen 45—53 sg. 
Danzig, 17.Mai: Weizen 56 —89 sgr., Roggen 36—43 sgr., Gerste 33—37 sgr., Hafer 22—27 sgr., Erbsen 52 — 57 sg.

Druck und Verlag der Werner scheu Buchdruckern in Stuhm.


